
 

  

S 7 RJ 551/00 A

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 16
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 7 RJ 551/00 A
Datum 19.02.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 16 RJ 179/01
Datum 08.05.2002

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom
19.02.2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten Ã¼ber Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit nach 
Â§ 43, SGB VI alter und neuer Fassung und Â§ 44 SGB VI.

Der am 1938 geborene KlÃ¤ger ist bosnischer StaatsangehÃ¶riger und hat seinen
Wohnsitz in Bosnien-Herzegowina. Er stellte am 09.08.1999 Rentenantrag in
Bosnien und gab dort an, keine Berufsausbildung absolviert zu haben. Der
bosnische VersicherungstrÃ¤ger Ã¼bersandte mit dem Rentenantrag einen
Untersuchungsbericht vom 07.10.1999 und einen Versicherungsverlauf. In Bosnien
hat der KlÃ¤ger insgesamt 21 Jahre und drei Monate Versicherungszeit
zurÃ¼ckgelegt. Der letzte Beitrag wurde im Dezember 1998 entrichtet. In der
deutschen Versicherung wurden BeitrÃ¤ge fÃ¼r die Zeiten zwischen MÃ¤rz 1964
und September 1975 sowie zwischen September 1991 und Oktober 1991 fÃ¼r
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insgesamt 102 Monate bezahlt.

Im Untersuchungsbericht vom 07.10.1999 wurde von den Ã�rzten Ã¼ber
degenerative VerÃ¤nderungen der Hals- und LendenwirbelsÃ¤ule, eine
subdepressive Stimmung sowie unspezifische VerÃ¤nderungen im EKG berichtet,
der KlÃ¤ger aber fÃ¼r fÃ¤hig erachtet, noch leichte Arbeiten ohne dauerndes
Gehen und Stehen zu ebener Erde und ohne besondere Anforderungen an die
nervliche Belastbarkeit und ohne Schichtarbeit sowie ohne besondere
Anforderungen an die Verantwortung zu verrichten. Das LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r
TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wurde mit acht Stunden tÃ¤glich,
fÃ¼r TÃ¤tigkeiten als Zimmermann oder Tischler mit weniger als zwei Stunden
bewertet. Der KlÃ¤ger wurde auÃ�erdem als allein reisefÃ¤hig beurteilt. In der
Anamnese wurde als Beruf Zimmermann und Tischler angegeben. In Bosnien-
Herzegowina bezieht der KlÃ¤ger seit Dezember 1998 Altesrente.

Die Beklagte lehnte den Rentenantrag mit Bescheid vom 03.02. 2000 ab mit der
BegrÃ¼ndung, trotz der GesundheitsstÃ¶rungen sei der KlÃ¤ger noch in der Lage,
vollschichtig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tÃ¤tig zu sein. Seinen Widerspruch
vom 07.03.2000 begrÃ¼ndete der KlÃ¤ger damit, dass er in Bosnien Invalide sei
und in Deutschland keinen Arbeitsplatz erhalte. Die ZurÃ¼ckweisung des
Widerspruchs erfolgte im Widerspruchsbescheid vom 02.05.2000 erneut mit der
BegrÃ¼ndung, es liege weder Berufs- noch ErwerbsunfÃ¤higkeit vor. Gegen den
von der Beklagten Ã¼bersandten Versicherungsverlauf erhob der KlÃ¤ger ebenfalls
Widerspruch mit dem Ziel, auch die bosnischen Versicherungszeiten sollten
berÃ¼cksichtigt werden. Dieser Widerspruch wurde ebenfalls zurÃ¼ckgewiesen mit
Widerspruchsbescheid vom 15.05.2000 mit der BegrÃ¼ndung, dass in der
deutschen Versicherung nur die deutschen Versicherungszeiten berÃ¼cksichtigt
werden kÃ¶nnten, im Leistungsfall aber fÃ¼r die WartezeiterfÃ¼llung nach dem
deutsch-jugoslawischen Abkommen eine Zusammenrechnung erfolge.

Mit seiner Klage vom 15.05.2000 wandte sich der KlÃ¤ger gegen den
Widerspruchsbescheid vom 02.05.2000 und machte geltend, dass er die genannten
leichten Arbeiten nicht mehr verrichten kÃ¶nne. Auf Anfrage des Sozialgerichts
teilte er mit, mit einer Untersuchung in Deutschland nicht einverstanden zu sein,
weil es ihm verboten sei, Ã¼ber die Grenze zu kommen. Im gleichen Schreiben
listete er seine deutschen Arbeitszeiten auf, gab aber keinerlei Adressen der
frÃ¼heren Arbeitgeber bekannt. Vorgelegt wurde ein Zeugnis Ã¼ber die
AbschlussprÃ¼fung im Jahre 1958. Danach hat der KlÃ¤ger die 3. Klasse der
Industrieschule im Schuljahr 1957 bis 1958 besucht und die Qualifikation eines
gelernten Arbeiters â�� Handwerksgesellen â�� erhalten. Das Sozialgericht holte
bei der letzten Arbeitgeberfirma, der Firma M. Bau Sanierungs-GmbH, eine
Arbeitgeberauskunft ein. Dort war der KlÃ¤ger im September und Oktober 1991 als
Bauarbeiter beschÃ¤ftigt und wurde nach Lohngruppe V, 2 bezahlt. Er fÃ¼hrte dort
Verputzarbeiten aus, wobei es sich um eine ange- Im Auftrag des Sozialgerichts
wertete Dr.R. im Gutachten vom 23.09.2000 die jugoslawischen Unterlagen aus und
kam zum Ergebnis, dass folgende GesundheitsstÃ¶rungen vorliegen: 1.
Degenerative AufbrauchverÃ¤nderungen der WirbelsÃ¤ule, 2. labiler Bluthochdruck,
3. NervenschwÃ¤che mit Verstimmungsneigung 4. Verlust des 5. Fingers links. Bei
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der Beurteilung fÃ¼hrte Dr.R. aus, der KlÃ¤ger kÃ¶nne als Bauarbeiter nicht mehr
eingesetzt werden, da schwere und mittelschwere Arbeiten sowie das Heben und
Tragen schwerer Lasten, Arbeiten in gebÃ¼ckter Haltung oder Zwangshaltung
sowie Ã�berkopfarbeit und Arbeiten in nasskalter Witterungsexposition unzumutbar
seien. Nicht mehr geeignet seien auch Arbeiten unter Stresseinwirkung, wÃ¤hrend
fÃ¼r leichte angelernte Arbeiten die Anpassungs- und UmstellungsfÃ¤higkeit
erhalten sei, so dass z.B. Kleinteilmontage, Kontroll- und
Ã�berwachungstÃ¤tigkeiten, PfÃ¶rtnerdienst oder Materialausgabe noch in Betracht
kÃ¤men. Das Sozialgericht Ã¼bersandte der Beklagten und dem KlÃ¤ger das
Gutachten und teilte mit, dass beabsichtigt sei, mit Gerichtsbescheid zu
entscheiden. Es wies die Klage mit Gerichtsbescheid vom 19.02.2001 ab und
fÃ¼hrte zur BegrÃ¼ndung aus, dass nach den Unterlagen noch tÃ¤glich mehr als
sechs Stunden ErwerbstÃ¤tigkeit zumutbar seien und der KlÃ¤ger, der keinen
Berufsschutz genieÃ�e, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verweisbar sei und somit
die Voraussetzungen fÃ¼r den Rentenbezug nicht erfÃ¼lle. Mit Schreiben vom
13.03.2001 wandte sich der KlÃ¤ger gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Landshut. Er sei krank und beantrage die Rente. Der Senat wies den KlÃ¤ger im
Schreiben vom 16.05.2001 darauf hin, dass er in Deutschland zuletzt angelernte
Arbeiten ausgeÃ¼bt habe und deshalb keinen Berufsschutz genieÃ�e. Die
Untersuchung in Zagreb habe ein noch vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r
leichte Arbeiten ergeben, dies sei durch die Auswertung der Unterlagen durch den
deutschen SachverstÃ¤ndigen bestÃ¤tigt worden. Zum Nachweis einer
Verschlechterung des Gesundheitszustands solle der KlÃ¤ger Ã¤rztliche Unterlagen
vorlegen. Er wurde auch aufgefordert mitzuteilen, ob er bereit sei, zur
Untersuchung nach Deutschland zu kommen. An die Beantwortung dieses
Schreibens, das ihm in serbo-kroatischer Ã�bersetzung zugegangen ist, wurde er
mehrfach erinnert, zuletzt mit der Ladung zum Termin vom 08.05.2001. Eine
Stellungnahme ist nicht erfolgt. Auf Anfrage des Senats teilte die
AuslÃ¤nderbehÃ¶rde der Stadt MÃ¼nchen mit, dass ein Einreiseverbot fÃ¼r den
KlÃ¤ger nicht feststellbar sei.

Der zur mÃ¼ndlichen Verhandlung am 08.05.2001 nicht erschienene KlÃ¤ger
beantragt sinngemÃ¤Ã�,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom 19.02.2001 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 03.02.2000 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 02.05.2000 aufzuheben und die Beklagte zu
verpflichten, ihm Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit ab Antrag zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten der Beklagten, des
Sozialgerichts Landshut sowie des Bayer. Landessozialgerichts Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:
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Die form- und fristgerecht erhobene Berufung (Â§Â§ 143, 144, 151
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -) ist zulÃ¤ssig, erweist sich jedoch als
unbegrÃ¼ndet. Wie das Sozialgericht und die Beklagte zu Recht entschieden
haben, hat der KlÃ¤ger keinen Anspruch auf Rente wegen Berufs- oder
ErwerbsunfÃ¤higkeit, da nicht festgestellt werden konnte, dass er aus
medizinischen GrÃ¼nden nicht mehr in der Lage ist, einer zumutbaren
BeschÃ¤ftigung im erforderlichen Umfang nachzugehen. Er erfÃ¼llt somit nicht die
Voraussetzungen der Â§Â§ 43, 44 SGB VI und zwar weder in der zur Zeit der
Antragstellung bis 31.12.2000 geltenden Fassung noch erfÃ¼llt er die
Voraussetzungen des Â§ 43 iVm Â§ 240 SGB VI in der ab 01.01.2001 geltenden
Fassung.

Nach Â§ 43 SGB VI in der bis 31.12.2000 geltenden Fassung haben Versicherte bis
zur Vollendung des 65. Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen
BerufsunfÃ¤higkeit, wenn sie 1. berufsunfÃ¤hig sind, 2. in den letzten fÃ¼nf Jahren
vor Eintritt der BerufsunfÃ¤hig keit drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte
Be schÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit haben und 3. vor Eintritt der BerufsunfÃ¤higkeit
die allgemeine Wartezeit erfÃ¼llt haben. Â§ 38 Satz 2 ist anzuwenden. Nach Abs.2
sind berufsunfÃ¤hig Versicherte, deren ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder
Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und
seelisch gesunden Versicherten mit Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen
Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken ist. Der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen
die ErwerbsfÃ¤higkeit von Versicherten zu beurteilen ist, umfasst alle TÃ¤tigkeiten,
die ihren KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten entsprechen und ihnen unter
BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie ihres
bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer bisherigen
BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen. Zumutbar ist stets eine TÃ¤tigkeit,
fÃ¼r die die Versicherten durch Leistungen zur beruflichen Rehabilitation mit Erfolg
ausgebildet oder umgeschult worden sind. BerufsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine
zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen. Die soziale Zumutbarkeit einer
VerweisungstÃ¤tigkeit beurteilt sich nach der sozialen Wertigkeit des bisherigen
Berufs. Um diese zu beurteilen, hat das Bundes- sozialgericht die Berufe der
Versicherten in Gruppen eingeteilt. Ausgehend von der Bedeutung, die Dauer und
Umfang der Ausbildung fÃ¼r die QualitÃ¤t eines Berufs haben, werden die Gruppen
duch den Leitberuf des Vorarbeiters mit Vorgesetztenfunktion bzw. des besonders
hoch qualifizierten Facharbeiters, des Facharbeiters, des angelernten Arbeiters und
des ungelernten Arbeiters charakterisiert (vgl. BSGE in SozR 2200 Â§ 1246 Nr.138
und Nr.140). Ausschlaggebend fÃ¼r die Einordnung eines bestimmten Berufes in
dieses Mehrstufenschema ist die QualitÃ¤t der verrichteten Arbeit. Dabei ist allein
auf das Erwerbsleben in der Bundesrepublik abzustellen. Dem Versicherten ist die
Verweisung auf die im Vergleich zu seinem bisherigen Beruf nÃ¤chstniedrigere
Gruppe zumutbar (stÃ¤ndige Rechtsprechung u.a. in SozR 3-2200 Â§ 1246 RVO Nr.5
). Es konnte im Falle des KlÃ¤gers nicht aufgeklÃ¤rt werden, ob der KlÃ¤ger
Berufsschutz fÃ¼r die in der Bundesrepublik verrichteten TÃ¤tigkeiten fÃ¼r sich in
Anspruch nehmen kann. FÃ¼r die Zeiten von 1963 bis 1975 hat er derart
unzureichende Angaben zu seinen Arbeitgebern gemacht, dass keine AuskÃ¼nfte
eingeholt werden konnten. Bei der zuletzt in der Bundesrepublik im Jahre 1991
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verrichteten TÃ¤tigkeit handelte es sich hingegen eindeutig um eine angelernte
TÃ¤tigkeit im unteren Bereich, da der KlÃ¤ger dort nur als Verputzer beschÃ¤ftigt
und tariflich nach der Lohngruppe V, 2 entlohnt wurde. Bei dieser Lohngruppe
handelt es sich eindeutig nicht um den Lohn eines Facharbeiters, da Facharbeiter
nach dem Manteltarifvertrag fÃ¼r das Baugewerbe nach Lohngruppe III oder
hÃ¶her bezahlt werden. Im Antrag hat der KlÃ¤ger angegeben, keine
Berufsausbildung absolviert zu haben, allein aus dem vorgelegten Abschlusszeugnis
kann nicht entnommen werden, dass diese Ausbildung der Ausbildung eines
deutschen Zimmerergesellen gleichzusetzen ist. Es geht aus dem Zeugnis
insbesondere nicht hervor, ob es sich um praktischen und theoretischen Unterricht
gehandelt hat. Die Berufsbezeichnung lautete Schreiner; ob der KlÃ¤ger damit
befÃ¤higt war, als Zimmererfacharbeiter auf dem Bau TÃ¤tigkeiten zu verrichten,
ist nicht bewiesen. Vor allem steht aber nicht fest, dass er bei seinen TÃ¤tigkeiten
in der Bundesrepublik als Zimmerer beschÃ¤ftigt war und tariflich auch so entlohnt
wurde. Es gilt auch im sozialgerichtlichen Verfahren der Grundsatz, dass jeder die
Beweislast fÃ¼r die Tatsachen trÃ¤gt, die den von Â§ 103 SGG Anm.19a). Nach den
GrundsÃ¤tzen der objektiven Beweislast trÃ¤gt also der KlÃ¤ger die Beweislast
fÃ¼r die UmstÃ¤nde, die seinen Anspruch stÃ¼tzen; im Falle der
BerufsunfÃ¤higkeitsrente also fÃ¼r den Berufsschutz, d.h. fÃ¼r die Feststellung,
dass er in der Bundesrepublik einem deutschen Facharbeiter vergleichbar
gearbeitet hat und entlohnt wurde. Dieser Nachweis konnte nach Auffassung des
Senats nicht erbracht werden. Obwohl also bereits seit der Untersuchung in Zagreb,
bestÃ¤tigt durch das Gutachten von Dr.R. , feststeht, dass der KlÃ¤ger als
Bauarbeiter ab Antragstellung nicht mehr tÃ¤tig sein konnte, hat er wegen des
mangelnden Berufsschutzes keinen Anspruch auf Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit
ab Antragstellung. Damit steht aber auch fest, dass er nicht erwerbsunfÃ¤hig im
Sinne von Â§ 44 SGB VI a.F. war. Denn auch die Ã�rzte der Invalidenkommission in
Zagreb waren der Auffassung, der KlÃ¤ger kÃ¶nne leichte Arbeiten noch
vollschichtig ausÃ¼ben. Damit war er noch in der Lage, mehr als nur
geringfÃ¼giges Einkommen zu erzielen.

Der KlÃ¤ger erfÃ¼llt aber auch nicht die Voraussetzungen fÃ¼r eine Rente wegen
Erwerbsminderung nach Â§ 43 SGB VI in der ab 01.01. 2001 geltenden Fassung. Die
Bestimmung lautet: "Versicherte haben bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres
Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung, wenn sie 1. teilweise
erwerbsgemindert sind, 2. in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der
Erwerbsminderung drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung
oder TÃ¤tigkeit haben. 3. vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine
Wartezeit erfÃ¼llt haben. Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind, unter den
Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs
Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein.

Nach den bekannten Untersuchungsergebnissen kann der KlÃ¤ger leichte Arbeiten
noch mehr als sechs Stunden verrichten und er ist trotz seines Alters noch in der
Lage, sich auf derartige leichte TÃ¤tigkeiten umzustellen. Dies haben die
Ã�rztekommission in Zagreb und Dr.R. so beurteilt. Der Senat hat keinerlei
Veranlassung, sich dieser Beurteilung nicht anzuschlieÃ�en, zumal der KlÃ¤ger
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keinerlei Ã¤rztliche Unterlagen vorgelegt hat, die eine abweichende Beurteilung
nahelegen wÃ¼rden. Alle von ihm genannten GesundheitsstÃ¶rungen sind von den
Ã�rzten berÃ¼cksichtigt worden. Dr.R. hat als erfahrener SachverstÃ¤ndiger in der
bayerischen Sozialgerichtsbarkeit Ã¼berzeugend und gut begrÃ¼ndet dargelegt,
wie er zu seinem Beurteilungsergebnis kommt. Neuere medizinische Unterlagen
lagen dem Senat nicht vor, obwohl der KlÃ¤ger aufgefordert war, Unterlagen zum
Nachweis einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes seit 1999 zu
Ã¼bersenden. AuÃ�erdem wurde er mehrfach gebeten zu erklÃ¤ren, ob er bereit
sei, sich einer Untersuchung in der Bundesrepublik zu unterziehen. Alle diese
Anfragen des Senats blieben unbeantwortet, obwohl ihm die Schreiben in serbo-
kroatischer Ã�bersetzung Ã¼bersandt und durch die Post nachgewiesenermaÃ�en
zugestellt wurden. Da bereits die Ã�rztekommission in Zagreb die ReisefÃ¤higkeit
des KlÃ¤gers festgestellt hat und von ihm Abweichendes auch nicht dargetan
wurde, fehlen Hinweise, dass der KlÃ¤ger sich aus objektiven GrÃ¼nden einer
Untersuchung in der Bundesrepublik nicht unterziehen konnte. Das von ihm
angedeutete Einreiseverbot lieÃ� sich durch Nachfrage beim AuslÃ¤nderamt der
Stadt MÃ¼nchen nicht bestÃ¤tigen. DarÃ¼ber hinaus hÃ¤tte bei einer Bereitschaft
des KlÃ¤gers geprÃ¼ft werden kÃ¶nnen, ob nicht eine so genannte
Betretenserlaubnis ausgestellt werden kann, wenn der Senat eine Untersuchung in
der Bundesrepublik fÃ¼r nÃ¶tig befindet. Da vom KlÃ¤ger aber keinerlei Angaben
im Berufungsverfahren gemacht wurden, waren weitere Ermittlungen nicht
mÃ¶glich. Letztlich muss somit zu Lasten des KlÃ¤gers davon ausgegangen werden,
dass er reisefÃ¤hig ist und sich aus anderen unbekannten GrÃ¼nden der
Untersuchung verweigerte. Da bereits eine teilweise Erwerbsminderung nicht
besteht, liegt erst recht nicht die volle Erwerbsminderung im Sinne von Â§ 43 Abs.2
SGB VI vor, denn der KlÃ¤ger ist ja nach den bekannten Untersuchungsergebnissen
in der Lage, mehr als sechs Stunden zu arbeiten.

Die Kostenentscheidung beruht auf den Â§Â§ 183, 193 SGG.

GrÃ¼nde, gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Ziffer 1 und 2 SGG die Revision zuzulassen, sind
nicht ersichtlich.

Erstellt am: 04.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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